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Forderkatalog 2012 nach § 12 OPNVG NRW
Oraanisation Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtraa Datum Ifd. Nr. BPL
AO6R Z/VIIl/2011/0239 31.08.2011 4
Beratungsfolge Zustandigkeit _Sitzungstermin Ergebnis
Ausschuss fir Investitionen und Finanzen der Empfehlung 22.09.2011 ]
VRR A6R
Unternehmensbeirat der VRR A6R Kenntnisnahme 26.09.2011 |:|
Verwaltungsrat der VRR AGR Entscheidung 30.09.2011 ]

Beschlussvorschlaqg:

1. Der Unternehmensbereit nimmt die Drucksache zur Kenntnis

2. Der Ausschuss fur Investitionen und Finanzen empfiehlt dem Verwaltungsrat folgenden

Beschluss zu fassen:

3. Der Verwaltungsrat beschlieRt den Férderkatalog 2012 gem. § 12 OPNVG NRW entspre-
chend Anlage zur Drucksache Nr. Z/VII/2011/0239.

Begriindung/Sachstandsbericht:

Allgemeines zur Aufstellung des Férderkatalogs 2012

Das OPNV-Gesetz sieht die jahrliche Aufstellung des Forderkataloges fiir Vorhaben gem.
§12 OPNVG NRW durch den Verwaltungsrat der VRR vor.
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Die Verwaltung der VRR A6R hat daher mit Schreiben vom 24.01.2011 alle Antragsteller ge-
beten, Malinahmen zur Férderung mit moéglichen Beginnjahr 2012 anzumelden (Forderkata-
log 2012) und zur Bildung einer Prioritdtenreihung je Vorhaben einen Bewertungsbogen aus-
zufullen. Das Verfahren ist aus den Vorjahren bereits bekannt. Der in der Anlage dargestellte
Forderkatalog 2012 enthalt insgesamt 71 MalRhahmen mit einem Zuwendungsvolumen in
Hohe von ca. 84,5 Mio. EUR. Davon sollen 6 Vorhaben bereits im laufenden Haushaltsjahr

beginnen.

Programm zur Modernisierung von Fahrireppen und Aufziigen im Stadtbahnbereich

Ein besonderer Schwerpunkt wird im Foérderkatalog 2012 auf die Modernisierung von
Fahrtreppen und Aufziigen im Stadtbahnbereich gelegt. In Zusammenarbeit mit den Ver-
kehrsunternehmen wurde ein separates 3-jahriges Programm zur Modernisierung dieser An-
lagen mit einem Gesamtzuwendungsvolumen von rd. 17 Mio. EUR aufgelegt. Zwischen den
Jahren 2012 und 2014 sollen insgesamt ca. 90 Fahrtreppen und ca. 20 Aufziige entweder

aufgerustet oder durch modernere Anlagen ausgetauscht werden.

Bei diesem Modernisierungsprogramm liegt das besondere Augenmerk auf der Weitergabe
von Informationen der Betriebszustande von Fahrtreppen und Aufziigen bei Stadtbahnanla-
gen. Mittels dieser Informationen (betriebsbereit oder auller Betrieb) kann durch das elektro-
nische Fahrplanauskunftssystem (EFA) automatisch die Routenplanung fir mobilitatseinge-
schrankte Personen angepasst werden. Dariber hinaus kdnnen wahrend der Fahrt von den
Fahrgasten die Echtzeitauskiinfte zu den Betriebszustanden der Aufzlige/Fahrtreppen Uber
die vom VRR entwickelte Handy-App abgerufen oder im Internet auf der Homepage des ent-
sprechenden Verkehrsunternehmens angeschaut werden. Das bedeutet, dass ein mobilitats-
eingeschrankter Fahrgast vor Beginn einer Fahrt mit der Stadtbahn sich im Internet auf der
VRR-Homepage oder der Homepages der Verkehrsunternehmen tber den Funktionszustand
von Fahrtreppen und Aufzigen erkundigen kann. Sollten Fahrtreppen oder Aufzige auller
Betriebs sein, wirde das Auskunftssystem eine alternative Wegbeschreibung vorschlagen,
damit der Kunde zum Ziel gelangt. Diese Beauskunftung kann auch tUber Smartphones mit-

tels der VRR-Handy-App wahrend der Fahrt abgefragt werden.

Seite 2 von 4



Férderung von Fahrzeugen fiir die Wuppertaler Schwebebahn

Die Férderrichtlinien der VRR ASR zur Fahrzeugférderung nach § 11 Abs. 2 OPNVG NRW
sehen fur die Bezuschussung von Schienenfahrzeugen feste zuwendungsfahige Kosten vor,
die im normalen Stadtbahnbereich auch auskdmmlich sind. Fir die aktuell anstehende Be-
schaffung von neuen Fahrzeugen fir die Wuppertaler Schwebebahn durch die WSW mobil
GmbH sind die in der Fahrzeugforderrichtlinie angesetzten Kostengrenzen jedoch zu niedrig.
Die Investitionskosten eines Schwebebahnfahrzeuges liegen deutlich hdher gegentiber dem
eines ,normalen“ Schienenfahrzeuges. Das von der Verwaltung der VRR A6R vorgeschlage-
ne Finanzierungskonzept, das mit der WSW mobil GmbH abgestimmt ist, sieht vor, dass die
»hormalen® Anschaffungskosten der Schwebebahnfahrzeuge aus Mitteln des § 11 Abs. 2
OPNVG NRW gefordert werden sollen, wahrend die Mehrkosten der Schwebebahnfahrzeuge
aus Mitteln der Investitionspauschale gem. §12 OPNVG NRW mit einem Fordersatz von 85%
zu bezuschussen sind. Um allerdings eine klare Kostengrenze zu definieren, wird eine De-

ckelung der §12-Foérdermittel auf 20 Mio. Euro festgelegt.

Die vorgesehene Finanzierung der zu beschaffenen 31 Schwebebahnfahrzeuge (abhéngig

von den Ausschreibungsergebnissen) sieht zurzeit wie folgt aus:

e Gesamtkosten: 123,500 Mio. €

e §11 Abs. 2 OPNVG NRW - Férderung:

- ansetzbare Kosten (,normales” Schienenfahrzeug): 100,000 Mio. €
- zuwendungsfahige Kosten: 50,000 Mio. €
- Zuwendungen (Foérdersatz 67,50%): 33,750 Mio. €
- Eigenmittel der WSW mobil GmbH: 66,250 Mio. €

e §12 OPNVG NRW - Férderung:

- ansetzbare Kosten (Mehrkosten fiir Schwebebahn): 23,500 Mio. €
- zuwendungsfahige Kosten: 23,500 Mio. €
- Zuwendungen (Férdersatz 85,00%): 19,975 Mio. €
- Eigenmittel der WSW mobil GmbH: 3,525 Mio. €

Da die Forderung von Schienenfahrzeugen aus Mitteln der Investitionspauschale gem. §12
OPNVG NRW nicht in der Liste zu férderfahigen Investitionsgegenstidnde der VRR-
Weiterleitungsrichtlinie enthalten ist, besteht der Forderzugang lediglich uber die Nr. 2.1.13
der VRR-Weiterleitungsrichtlinie: ,Sonstige vom Verwaltungsrat der VRR AR beschlossene

InvestitionsmalRnahmen des OPNV*.
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Fdérderung von Machbarkeitsstudien und Planungsleistungen der VRR A6R

Die VRR A6R verfolgt als SPNV-Aufgabentrager die Verbesserung der Schieneninfrastruktur
im hiesigen Raum, um das bestehende SPNV-Angebot qualitativ und auch — soweit finanziell
maoglich — quantitativ zu verbessern. Aus diesem Grund werden von der VRR A6R Machbar-
keitsstudien und Planungsleistungen an Ingenieurbtiros vergeben, die aus Mitteln der Investi-
tionspauschale gem. §12 OPNVG NRW i.V.m. Nr. 2.3 der Verwaltungsvorschriften zum §12
OPNVG NRW geférdert werden kénnen. Im Férderkatalog 2012 sind speziell zwei Machbar-

keitsstudien enthalten:

- Machbarkeitsstudie zur Elektrifizierung der Regiobahn (S28) auf deren Au3endsten; OM 2011 20 158
- Machbarkeitsstudie Videoanalyse an U-Bahnhéfen; OM 2011 10 513

DarlUber hinaus ist eine Bedarfsposition im Férderkatalog 2012 enthalten, die ein Zuwen-
dungsvolumen von 500.000 EUR enthalt, damit die Verwaltung der VRR A6R im Einzelfall

Planungsleistungen zu 85% aus Mitteln der Investitionspauschale zeitnah finanzieren kann.

Finanzielle Rahmenbedingungen bei der Aufstellung des Forderkataloges 2012

Zurzeit sind ca. 464,8 Mio. EUR an Bewilligungen durch Bescheide gebunden oder aber zu-
mindest in den Forderkatalogen 2009, 2010 und 2011 durch Verwaltungsratsbeschluss ein-
geplant. Unterstellt man im Zuge der Novellierung des OPNVG zum 01.01.2012 eine gleich-
bleibende Zuteilung der landesweit zu verteilenden Investitionspauschale gem. §12 OPNVG
NRW vom Land NRW, so ergibt sich fur einen mittelfristig zu betrachtenden Forderzeitraum
von 5 Jahren (vom Jahr 2012 bis zum Jahr 2016) eine gesetzlich geregelte Einnahme fur die
VRR AGR in H6he von 555,4 Mio. EUR. Somit kdnnen theoretisch rd. 90,6 Mio. EUR fur még-
liche neue Infrastrukturvorhaben eingeplant werden. Dem steht der Einplanungsvorschlag
der VRR A6R zum Fdérderkatalog 2012 mit einem Fordervolumen von rd. 84,5 Mio. EUR ge-
geniiber. Somit kann auf eine Prioritatenbildung und einer Uberpriifung der gemeldeten

Rangfolge verzichtet werden.

Ergebnis: Die Verwaltung empfiehlt, alle in der Anlage aufgelisteten MaRnahmen in den
Forderkatalog 2012 gem. § 12 OPNVG NRW aufzunehmen.
Anlage

Seite 4 von 4



	Zuständig
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

